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Katastrophenhilfe

platz durch ein Schadenereignis
überrascht würde, das ausgedehnte Ver-
trümmerungen verursacht. Da das
Gros der Angehörigen der
Friedensfeuerwehren und der Belegschaft ziviler

Bauunternehmungen unter den
Waffen stünde, hätte der Zivilschutz
die volle Verantwortung für die
Rettungsarbeiten zu übernehmen. Für die
Befreiung der unzähligen Verschütteten

innerhalb nützlicher Frist würden
schwere Maschinen und Geräte benötigt,

über die der Zivilschutz nicht verfügt

und deren Bemannung er zufolge
der kurzen Ausbildungszeiten auch
nicht sicherstellen könnte. Die
Verstärkung des Zivilschutzes durch
Luftschutztruppen, die für Rettungsaktionen

unter schwierigen Verhältnissen
geschult und ausgerüstet sind, wäre in
derartigen Fällen unerlässlich. Die
Luftschutztruppen verfügen sowohl
über das erforderliche schwere Material

als auch über geeignete Ortungsmittel,

insbesondere Katastrophenhunde.

Die Konzentrierung aller
verfügbaren Katastrophenhunde bei den
Luftschutztruppen ermöglicht eine
einheitliche Ausbildung und ein
systematisches Training. Zudem bietet
diese Lösung den Vorteil, dass sehr

rasch Rettungsschwergewichte zugunsten

einer durch ein Katastrophenereignis

betroffenen Region gebildet
werden können. Auf diese Weise lässt
sich die gestellte Aufgabe, die in der
Rettung einer möglichst grossen Zahl
von Menschen besteht, am besten
lösen.
Dem gleichen Ziel dient es, wenn im
Rahmen der laufenden Revision der
Zivilschutzgesetze die rechtlichen
Voraussetzungen dafür geschaffen
werden sollen, dass in Zukunft die
Luftschutztruppen bei Bedarf auch
ausserhalb der Gemeinden eingesetzt
werden können, denen sie zugewiesen
sind. Die künftige Flexibilität im Einsatz

dieses schwersten und mobilsten
Mittels, über das der Zivilschutz
verfügt und das für die Bildung von
Rettungsschwergewichten in Schadenzonen,

wo sie sich auch befinden mögen,
prädestiniert ist, hat das Bundesamt
veranlasst, zugunsten der Luftschutztruppen

von der Einführung des
Katastrophenhundes im Zivilschutz
abzusehen, da die Zahl geeigneter Hunde
heute sehr beschränkt ist.
Dieser Entscheid hat nun zur Folge,
dass an die Kosten des Einsatzes von
Hunden in Kursen und Übungen des

Zivilschutzes (Entschädigungen,
Versicherung usw.) keine Bundesbeiträge
ausgerichtet werden können. Nach
dem Gesagten dürfte daraus in keiner
Weise abgeleitet werden, dass der
Zivilschutz bei einem Katastropheneinsatz

im aktiven Dienst von den
ausgezeichneten Diensten der
Katastrophenhunde keinen Gebrauch
machen wollte.

BZS ist
Nachwort der Redaktion
Mit dieser Stellungnahme des
klargestellt, dass sich nur eine Instanz
mit der Aufgabe befasst: die
Luftschutztruppen. Das ist eine realistische

und rationelle Lösung, die auch
die Auswirkungen der Rezession
berücksichtigt. Als es seinerzeit darum
ging, für die Schutzdienstpflichtigen
einen geeigneten Versicherungsschutz
zu finden, hat man mit Recht davon
abgesehen, eine ZS-Versicherung
aufzuziehen, und hat den Zivilschutz der
erfahrenen Eidgen
Versicherung unterstellt, was sich bis
heute gut bewährt hat. Mit dieser
Stellungnahme möchten wir gleichzeitig
viele Anfragen und Zuschriften in
Sachen Katastrophenhunde
beantworten.
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